
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/4/26 5Ob543/82
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 Veröffentlicht am 26.04.1983

Norm

B-VG Art18

Rechtssatz

Die Privatautonomie der Rechtssubjekte des ö7entlichen Rechts ist nach ständiger Rechtsprechung der VfGH (vgl etwa

VfSlg 7716, 7717 und 8320) dem Legalitätsprinzip nicht unterworfen. In diesem Bereich ist das Gesetz somit nicht

Voraussetzung, sondern lediglich Schranke ("Selbstbindung") des Verwaltungshandelns, sodaß eine Gesetzesverletzung

nur insoweit vorliegen kann, als das Gesetz das Organ bei seinem Handeln bindet.
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